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Maßnahmen nach einer Betriebseinstellung

Verpflichtungsenklärung gernäß $ 35 Abs. 5 BauGB, sowie gernäß Nr, 5.2.2"4 des
Windenergie-Enlass NRW vom S. Mai 2018 :

lm Rahmen des Genehmigungsantrags für eine Windenergieanlage am Standort Wilnsdorf ll,

WEA 02, Gemarkung Wilgersdorf, Flur 10, Flurstück 46

Gesamtkosten: 3.247 .807, 50 € Sicherheitsleistung (6,5%): 211.107,49 C

vom Typ Vestas V150-:5.6MW mit einer Nabenhöhe von 148 m verpflichtet sich die juwi AG nach
dauerhafterAufgabe der genehmigten Nutzung, das Vorhaben auf eigene Kosten zurückzubauen und
die eingetretene Bodenversiegelung zu beseitigen. Die juwiAG verpflichtet sich als Sicherheitsleistung,
gemäß Nn 5.2..2.4 des Windenergie-Erlass NRW vom 8. Mai 2018, für den Rückbau eine entsprechende
selbstschuldnerische, unbefristete Bankbürgschaft vor Baubeginn nachzuweisen. Diese
Verpflichtungen gelten auch für alle Rechtsnachfolger.
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